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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

40 
DRUCKSACHE 

Az.: 

41-38-00 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

17.08.2020 
101 2020 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

 Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, 
Sport und Freizeit 

08.10.2020      

                  

 Kreisausschuss 30.10.2020      

 Kreistag 09.12.2020      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 40 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

40 gez. II                               In Vertretung  
      Wippich                                     gez.Herzog (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Zukunft paläon – Antrag auf Ausweisung als UNESCO-Weltkulturerbe 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Landkreis Helmstedt begrüßt und unterstützt den Antrag des Niedersächsischen Mi-
nisteriums für Wissenschaft und Kultur (MWK) zur Ausweisung des paläons als UN-
ECSO-Weltkulturerbe. 
 
Der Landkreis Helmstedt akzeptiert die sich in planungs- und denkmalrechtlicher Hinsicht 
ergebenden Konsequenzen. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) beabsichtigt, für 
das paläon – Forschungsmuseum Schöningen einen Antrag zur Anerkennung als UNE-5 
SCO- Weltkulturerbe zu stellen. Hierzu ist ein vorgegebener Verfahrensweg abzuarbei-
ten. Dieser ist in der Anlage 2 skizziert. 
 
Ein Baustein in diesem Verfahrensweg stellt das Einverständnis der Kommune und des 
Landkreises dar. Diese müssen das Vorhaben positiv unterstützen und es begrüßen. Da-10 
neben müssen Konsequenzen in planungs- und denkmalrechtlicher Hinsicht akzeptiert 
werden. Dies ist notwendig, weil das regionale Raumordnungsprogramm betroffen und 
beeinträchtigt sein könnte. Dies ergibt sich aus den von der UNESCO zwingend vorge-
schriebenen Pufferzonen einer Welterbestätte oder deren Umgebungsschutz. Auch wä-
ren bei den zukünftigen Planfeststellungsverfahren die besonderen Belange einer poten-15 
tiellen Welterbestätte zu berücksichtigen. 
 
Eventuelle bauliche Eingriffe sind nach Anerkennung mit der zuständigen Monitoring-
gruppe von ICOMOS abzustimmen und in weitreichenden Fällen dem Welterbezentrum 
in Paris zu Freigabe vorzulegen. 20 
 
Direkte Kosten entstehen durch diesen Beschluss nicht, da die Antragstellung durch das 
Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege und die Senckenberg Gesellschaft / 
Universität Tübingen erfolgen wird. 
 25 
Das paläon – Forschungsmuseum Schöningen stellt für den Landkreis Helmstedt einen 
der touristischen Leuchttürme und Publikumsmagneten dar. Es ist von internationaler Be-
deutung und ist einer der bedeutendsten Grabungsorte weltweit. Jede denkbare Möglich-
keit, wie z.B. die Anerkennung als UNSSCO-Weltkulturerbe, sollte genutzt werden, um 
diesen Ort noch bekannter zu machen. Eine solche Beantragung durch das MWK kann 30 
nur unterstützt werden. 
 
 
 
Anlagen 35 










